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Rechtssatz

Ein arbeitnehmerähnliches Verhältnis im Sinne des § 2 Abs 2 lit b AuslBG liegt bei einer probeweisen unentgeltlichen

Beschäftigung unabhängig vom Bestehen einer 3xen Dienstzeit vor, wenn Ausländer mit dem Fahrzeug des

Berufungswerbers zum Beschäftigungsort geholt werden (mit dem Einsteigen unterstanden sie seiner

Weisungsbefungnis)

 

und dort über einen Zeitraum von 2 bis 3 Stunden (anstrengende) Entladetätigkeiten mit zur Verfügung gestellten

Arbeitsmitteln (einem dort be3ndlichen Hubstapler) durchführen. Auch tre=en die weiteren Voraussetzungen beim

Fehlen einer anderen Betriebsstätte sowie die wirtschaftliche Unterordnung zu, zumal die vier Flüchtlinge zu diesem

Zeitpunkt keinen regelmäßigen Erwerb nachgingen (Bundesbetreuung). Die Mindeststrafe von S 10.000,-- (vier

Ausländer) reicht bei Erschwerungsgründen, wie kein Entgelt, keine Anmeldung zur Sozialversicherung und zumindest

bedingter Vorsatz, nicht aus.

Schlagworte

Ausländerbeschäftigung Strafhöhe Erschwerungsgrund

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/auslbg/paragraf/2
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Steiermark 1994/07/25 30.8-19/94
	JUSLINE Entscheidung


